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A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

§ 1 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Gebäudehöhe (gem.§9(1) Nr.1u.2 BauGB i.V.m.§16 ff
BauNVO)

WA-Gebiet    = max. 2 Vollgeschosse, offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig, Grundflächenzahl
(GRZ) 0,4, Geschossflächenzahl (GFZ) 0,8, Firsthöhe (FH max.) = 9,5m

WA-1-Gebiet   =  max. 2 Vollgeschosse, offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig, Grundflächenzahl
(GRZ) 0,4, Geschossflächenzahl (GFZ) 0,8, Firsthöhe (FH max.) = 9,5m

Die Firsthöhe (FH max.) wird gemessen von der Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden bis zum
höchsten Punkt der Dachhaut. Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf, gemessen von der
Mitte fertiger Straßenoberfläche bis zur Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens, in der Mitte des
Gebäudes entlang der Straßenseite, 0,40 m nicht überschreiten. Grenzt das Baugrundstück an zwei
Straßen, ist die Straße maßgeblich, von der aus die Zufahrt auf das Grundstück erfolgt. Erfolgt eine
Zufahrt von beiden Straßen, ist die Straße maßgeblich, die näher an der Gebäudefläche liegt.

§ 2 Zulässigkeit von Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen und Carports
Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sowie Stellplätze, Garagen, und Carports gemäß § 12 BauNVO sind
außerhalb des überbaubaren Bereiches allgemein zulässig. Sie sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn
sie den überbaubaren Bereich zu öffentlichen Flächen überschreiten und die Gemeinde Wietmarschen
zustimmt.

§ 3 Anzahl der zulässigen Wohnungen
Gem. § 9 (1) Nr. 6 BauNVO sind in dem WA-Gebiet insgesamt max. 10 Wohnungen zulässig. In dem
WA-1-Gebiet sind insgesamt max. 4 Wohnungen zulässig.

§ 4 Gestaltung der Außenanlagen der Privatgrundstücke
Gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind aus Gründen des Naturschutzes (Lebensraum für Insekten,
Nahrungsgrundlage für die Avifauna) die sonstigen Außenanlagen in den allgemeinen Wohngebieten mit
Ausnahme der notwendigen Erschließungen gärtnerisch anzulegen. Die Anlage von Kiesbeeten und/ oder
Steinbeeten ist nicht zulässig.

§ 5 Maßnahmen für den Artenschutz
· Folgende allgemeinen Vermeidungsmaßnahmen sind immer zu beachten:
· Notwendige Baumfällarbeiten und das Beseitigen von Gehölzen sind, in Anlehnung an § 39 Abs. 5

BNatSchG, innerhalb des Zeitraumes vom 01. Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen.
· Die erste Inanspruchnahme des Bodens (Baufeldräumung, Abschieben von (vegetationsbedecktem)

Oberboden, Beseitigung sonstiger Vegetationsstrukturen etc.) muss innerhalb des Zeitraumes vom
01. September bis zum 28. Februar erfolgen.

· Sollen diese Maßnahmen außerhalb der vorgenannten Zeiträume erforderlich sein, sind unmittelbar
vor dem Eingriff diese Bereiche / Strukturen durch eine fachkundige Person (z. B.
Umweltbaubegleitung) auf ein Vorkommen von aktuell besetzten Vogelnestern sowie auf eventuellen
Besatz mit Individuen der Artgruppe der Fledermäuse zu überprüfen. Durchgeführte Überprüfungen
bzw. Begehungen sind zu protokollieren und für Rückfragen nachzuhalten.

· Von den zeitlichen Beschränkungen kann abgesehen werden, wenn durch die Überprüfung der
fachkundigen Person festgestellt wird, dass keine Beeinträchtigungen europäischer Vogelarten und
von Fledermäusen zu befürchten sind. Beim Feststellen von aktuell besetzten Vogelnestern oder
Fledermausbesatz ist die Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen
abzustimmen.

· Für den - dem zu erhaltenden Einzelbaum zugewandten - Bereich sind zur Beleuchtung
insektenverträgliche Leuchtmittel mit eingeschränkten Spektralbereich, nach unten ausgerichtete
Lampentypen mit einer Abschirmung (Abblendung) nach oben und zur Seite zu verwenden, die
Leuchtpunkthöhe ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken und es ist die Nutzung der
Möglichkeiten einer zeitlichen Beleuchtungsstärke-Steuerung (z.B. Nachtabsenkung) vorzusehen.

· Gestalterische Festsetzungen/ Örtliche Bauvorschriften

1.) Versickerung von Oberflächenwasser
In dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist das auf den befestigten Flächen anfallende
Regenwasser durch bauliche oder technische Maßnahmen auf den privaten Grundstücken zu versickern.
Dazu ist das Gelände entsprechend aufzuhöhen, um eine vertikale Sickerraummächtigkeit von 1,0 m zu
schaffen. Die Versickerung hat hier über Mulden mit einer belebten Oberbodenschicht von mind. 0,30 m zu
erfolgen.
Die Errichtung eines Speichers oder die Entnahme von Brauchwasser bleiben hiervon unberührt. Das
gleiche gilt für die Versagungsgründe nach § 8 NWG bei der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis.

2.) Ordnungswidrigkeiten
Zuwiderhandlungen gegen die o.g. Festsetzungen/ örtlichen Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten.
Auf § 80 NBauO und auf das Ordnungswidrigkeitsgesetz (OWiG) wird verwiesen.

· Hinweise

Für diesen Bebauungsplan gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
i.d.F. vom 21.11.2017 (BGBL. I S 3786) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3.7.2023
(BGBl. 2023 I Nr. 176).

Zur Herstellung der Versickerungsfähigkeit und der wasserwirtschaftlichen Entsorgungseinrichtungen
muss die Höhe der Geländeoberfläche auf den privaten Baugrundstücken ggf. durch Aufschüttung
angehoben werden. Die Höhenmaße sind vor Baubeginn bei der Gemeinde Wietmarschen zu erfragen.

Das Plangebiet liegt innerhalb der Baubeschränkungszone des Luft-Boden-Schießplatzes
Nordhorn-Range. Hier dürfen Gebäude eine Höhe von 30 m über Gelände nicht überschreiten.

Das Plangebiet liegt innerhalb des Flugbeschränkungsgebietes ED R 37a, in dem Windkraftanlagen und
andere hochaufragende Hindernisse nicht errichtet werden dürfen.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a.
sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und
Steinkon-zentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs.
1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen unverzüglich der
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim, NINO-Alle 2, 48529
Nordhorn, Tel.: 05921 96 3512, sowie dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Referat
Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel.: 0441 20576615, gemeldet werden.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Die o.g. Regelwerke werden im Bauamt der Gemeinde (zu den allgemeinen Öffnungszeiten) zur Einsicht
bereitgehalten.

Vorhandene Bäume ab einem Brusthöhendurchmesser von 30 cm, die vom Eingriff betroffen sind, sind
grundsätzlich vor dem Abtrieb auf Höhlen und Spalten (mögliche Bruthabitate / Quartiere für Vögel und
Fledermäuse) zu überprüfen. Die Untersuchung ist nur durch fachkundliches Personal durchzuführen und
das Protokoll der Untersuchung ist der Unteren Naturschutzbehörde zu übersenden.

Um Schäden an den zu erhaltenen Bäumen durch Baustellenmaßnahmen zu vermeiden, ist die DIN 18920
einzuhalten.
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ABSCHRIFT

gez. ppa. Desmarowitz

Planzeichenerklärung
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) in der aktuell gültigen Fassung und der
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786) in der aktuell gültigen Fassung.

Festsetzungen

Wirtschaftsgebäude, Garagen

Wohngebäude mit Hausnummern
Flurgrenze 

Gemarkungsgrenze

Flurstücksnummer

mit Grenzmal
Flurstücks- bzw. Eigentumsgrenze

Planunterlage

Art der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO)Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß) (§ 20 BauNVO)

FH Firsthöhe in Meter über Normalhöhennull (Höchstmaß)

II

0,4

nur Einzelhäuser offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

o

Sonstige Festsetzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Wietmarschen hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen
gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 18.09.2025 als Satzung (§10 BauGB)
sowie die Begründung beschlossen.

Wietmarschen, den .................... Der Bürgermeister

...................................

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 69.1 "Erweiterung Südlich Hermelingdiek" ist
gemäß § 10  Abs. 3 BauGB am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am ........................ rechtsverbindlich geworden.

Wietmarschen, den .................... Der Bürgermeister

...................................

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wietmarschen hat in seiner Sitzung am 19.02.2024 die
Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1
BauGB am 25.06.2025 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Wietmarschen, den .................... Der Bürgermeister

...................................

Präambel und Ausfertigung
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10  und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I
S. 3634) in der aktuell gültigen Fassung, des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)
vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46) in der aktuell gültigen Fassung und der §§ 10 und 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S.
576) in der aktuell gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wietmarschen diesen
Bebauungsplan Nr. 69.1 "Erweiterung Südlich Hermelingdiek", bestehend aus der Planzeichnung,
den textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Wietmarschen, den .................... (SIEGEL) Der Bürgermeister

...................................
     

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Verfahrens- und Formschriften gemäß § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges gemäß § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden. Entsprechende
Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich.

Wietmarschen, den .................... Der Bürgermeister

...................................

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
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Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Osnabrück-Meppen

Landkreis Grafschaft Bentheim
Gemeinde : Wietmarschen
Gemarkung : Lohne
Flur : 14
Maßstab : 1:500

Diese amtliche Präsentation und die ihr zugrunde liegenden Angaben des amtlichen
Vermessungswesens sind nach § 5 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche
Vermessungswesen vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBI 2003) geschützt. Die Verwertung für
nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis der
zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig.

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Az. L4-53/2025
Stand vom 28.06.2025). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen
geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Nordhorn, den ................... Landesamt für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachsen

(Siegel) Regionaldirektion Osnabrück-Meppen
- Katasteramt Nordhorn -    

                                                                                                    .............................................

Veröffentlichung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wietmarschen hat in der Sitzung am 19.02.2024 dem
Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und die Veröffentlichung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden am 25.06.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung wurde vom 03.07.2025 bis 04.08.2025
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB veröffentlicht.

Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Wietmarschen, den .................... Der Bürgermeister

...................................

zu erhaltender Einzelbaum

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)
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